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Reportage

Kriegsvolkerrecht - stets verletzt und doch lebendig

Schweiz vermittelt humanitdre Minimalstandards flr Kriege

Im niederlandischen Den Haag ste-
hen hohe Offiziere vor dem Interna-
tionalen Gerichtshof. In Siidafrika
beklagt ein renommierter Wissen-
schafter Bilder schwerst verletzter
Kriegsopfer in den Medien. Das
Internationale Kriegsvolkerrecht,
vielfach mit Fiissen getreten und
dennoch zunehmend einklagbar,
wird von der neutralen Schweiz aktiv
gefordert.

42 Offiziere, darunter drei Generéle, aus 27
Nationen lernten wahrend einer Woche in
Spiez die praktischen Erfordernisse des
Kriegsvolkerrechts in den Konflikten der
Welt kennen und steuerten oft selber Er-
fahrungen bei. Es sind zudem fast aus-

René Kaufmann, Spiez

nahmslos Arzte. Dahinter steckt das Inter-
nationale Komitee der Militararzte ICMM.
1920 von der Schweiz mit begrindet, um-
fasst es heute 103 Nationen. Der Schwei-
zer Kursleiter Oberst Hans U. Baer, selber
ein bekannter Chirurg, in der Schweiz:
«Kein Krieg dauert ewig. Je geringer die
Opfer, die Schaden und der Hass und die
Angst der Uberlebenden sind, desto
schneller gelingt der Ubergang in eine
friedliche Gesellschaft.» Eine von Oberst
Baers Aufgaben: die Arzte in Uniform an
ihre arztliche Grundverpflichtung zu erin-
nern, die auch dann verbindlich ist, wenn
ein solcher Mensch Glied einer militari-
schen Befehlskette ist. Diese Verpflichtung
ist Teil des Kriegsvolkerrechts, welches
Uberdies strikt die Schonung von Zivilisten
und ihren Gtern fordert — genau so, wie
es demgegeniber Zivilisten Kriegflihrung
verbietet. Arzte haben zudem Verwundete
der eigenen wie der gegnerischen Seite zu
behandeln, und dies nach medizinischen
Prioritédten. Dass das klappen kann, schil-
derte eindriicklich eine Gynékologin und
heutige Generalin (im Uniform-Sari) auf-
grund personlicher Erfahrungen aus dem
Krieg zwischen Indien und Pakistan 1971.
Sie half ohne Probleme 40 Babys von
Frauen der Gegenseite auf die Welt — ohne
Probleme mit der eigenen Truppe. Im Ver-
gleich dazu pragmatischer Asiaten: «Wenn
die medizinischen Ressourcen knapp sind,
wird wohl dennoch zuerst fiir die eigenen
Leute gehandelt.»

Terror liegt ausserhalb des Rechts

Die Militararzte verschliessen die Augen
nicht vor dem scheinbar jingeren Gesicht
des Krieges, dem Terror und den Selbst-
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Notfall auf friedenssichernder Mission in Ex-Jugoslawien. Sanitétseinheiten helfen nicht nur
den Angehdrigen der eigenen Truppe, sondern wenn nétig auch der zivilen Bevélkerung.

Foto: Felix Herkert

mordattentatern. Oberst Peter Hostettler,
Chef der Sektion Kriegsvolkerrecht im
Schweizer VBS, forderte, nicht die
Attentater, sondern zuerst deren Organisa-
tion anzugreifen. Angriffe auf zivile Perso-
nen sind grundétzlich nach Kriegsvolker-
recht verboten. Diese Tatsache macht es
moglich, Militdrpersonen und auch ehe-
mals hochrangige Zivilisten aus Ex-Jugos-
lawien vor Gericht zu zerren und sie bei
einem Schuldspruch zu verurteilen. Oberst

Der Schweizer Kursleiter, Oberst Hans
U. Baer.

Hostettler forderte im Rahmen der prag-
matischen Terrorbekampfung harte Sank-
tionen fur Staaten, die terroristische Orga-
nisationen unterstltzen, aber auch die
Beseitigung sozialer Ursachen des Terrors.

Gefangenschaft und Folter

Das Kriegsvolkerrecht schreibt, gestitzt
auf die vier Genfer Konventionen, zudem
vor, wer als Kriegsgefangener gilt und wie
diese zu behandeln sind. Mindestens sie-
ben Staaten, die Vertreter an diesen Kurs
entsandt haben, verstossen mehr oder we-
niger gegen diese Vorschriften, teils in
direkter Folge terroristischer Angriffe. Zu-
dem verbietet das Kriegsvolkerrecht die
Folter strikt. Arzte diirfen sich unter keinen
Umsténden an solchen zutiefst menschen-
unwirdigen Massnahmen beteiligen. Wo-
bei die Grenze zwischen einem harten Ver-
hér und modernster Folter unbestimmbar
fliessend scheint ... Ist Folter gestattet,
wenn die damit erpresste Information
maoglicherweise Tausende von Menschen-
leben rettet? Abgesehen davon, dass nicht
jede erfolterte Information tatsachlich
stimmt - welchen Preis bezahlt eine zivili-
sierte Gesellschaft, die Menschen solchen
Tuns spéater einmal wieder integrieren
muss? - Antworten auf diese Frage gab
der Kurs nicht, aber er scharfte wohl das
Bewusstsein flr dieses Dilemma unter den
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Reportage

Ertrag der Neutralitat

Der internationale Kurs «Kriegsvolkerrecht»,
den die Schweiz organisiert und durchftihrt
fir das Internationale Komitee der Militér-
drzte ICMM, ist ein Lohn ihrer jahrhunder-
tealten Neutralitdt. Wo sonst kénnten sich
menschlich und medizinisch qualifizierte
Personlichkeiten aus fast allen Kulturen und
Nationen ohne Probleme mit gleich gebilde-
ten Vertretern ihrer Feinde der Gegenwart
oder der Vergangenheit treffen? Kein Wun-
der, dass sich Journalisten von Ecuador bis
Senegal fiir den Kurs interessierten.

Die Notwendigkeit, gelegentlich mit franzé-
sischsprachigen Compatriots zu sprechen,
manchmal mit italienischsprachigen oder
Rétoromanen, macht uns offen. Und zwar fiir
Sprachen wie fiir Ideen. Einer der letzten —
oder der neusten und zukunftstréchtigsten —
Vorteile der Schweiz ist daher ihre Neutra-
litat. Ohne diese Neutralitdt mit allen nach-
teiligen Ecken und Kanten wére die gezielte
Propagierung zutiefst menschlicher Mini-
malstandards in Kriegen aller Formen wohl
untergegangen.

Ja, es gibt Bescheidenheiten in diesem Kurs.
Und die sind sympathisch. Meist gilt Selbst-
bedienung bei der Verpflegung. Auf den
Tischen stehen Karaffen mit bestem Schwei-
zer Hahnenwasser. Die beriihmt-beriichtig-
ten Drinks wie auf mondanen Botschafts-
parties gibt es im Kurs nicht. Keineswegs
bloss aus Respekt vor den religidsen Vor-
schriften der anwesenden Moslems. Saube-
res Trinkwasser, das wir hier haben, ist auch
ein Standortvorteil. Wir wissen ihn zu wenig
Zu schatzen. So aber wurde der zum fiinften
Mal durchgefiihrte Kurs der Schweiz zu ei-
ner bescheidenen und dennoch méglicher-
Leise wirkungsvollen Veranstaltung. rk

Teilnehmern, deren Lander gelegentlich
aktuell in bewaffnete Konflikte verwickelt
sind.

Nach Schweizer Neutralitétsprinzip wur-
den in Spiez keine einzelnen Staaten kriti-
siert, auf dass sie im kommenden Jahr
wieder Teilnehmer an den Kurs entsenden.
Einer der wenigen zivilen und ausscheren-
den Referenten war der Sudafrikaner Dr.
Jerome Singh, der sich zum Kriegsvélker-
recht publizistisch auch in so beriihmten
Fachzeitschriften wie «Lancet» aussert. Er
allein wurde hier deutlicher, nicht ohne
Widerspruch.

Singh erinnerte zudem daran, dass nach
Kriegsvolkerrecht weder Gefangene noch
Verwundete offentlich zur Schau gestellt
werden durfen. Hier kollidiert das Interna-
tionale Kriegsvolkerrecht mit der Pflicht
der Medien, sowohl um Informationen tiber
menschliches Leid wie um Beachtung aus
wirtschaftlichen Griinden ringen missen.

Friedenssichernde Missionen

Kriegsvolkerrecht ist nicht nur in eigent-
lichen Kriegen, sondern ebenso auf frie-
denserzwingenden oder friedenssichern-
den Missionen von grosser Bedeutung,
und damit auch firr die Schweiz. Konkret:
Es ist untrennbar mit der Qualitéat der Trup-
penfiihrung verknipft. Wenn eine Friedens-
truppe, gestellt von einer friedlichen
Nation, in eine zwar aufgebrachte, aber
zivile Menschenmenge irgendwo in Afrika
schiessen muss und es Tote gibt, sind lan-
ge vorher Fehler begangen worden. Das
Fallbeispiel ist Realitat.

Solche humanistische Katastrophen zu
vermeiden gehort innerhalb einer derar-
tigen Truppe ebenso zur Aufgabe der
Arzte, auch im Hinblick auf die Fiirsorge
fur die eigene Truppe. Wie es Opfer vor
den heissen Gewehrlaufen gibt, sind die
schiessenden Soldaten am tddlichen Ab-
zugshahn oft ebenso Leid tragende hinter
ihren Waffen. Selber getdtet zu haben kann
einen Menschen vollig «aus der Bahn»
werfen. «Psychotrauma» lautet der breite
Oberbegriff der Arzte. Filhrung unter Be-
achtung auch interkultureller Unterschiede
ist hier die empfohlene Pravention.

Ein Soldat, der erstens die ethische Not-
wendigkeit seines moglicherweise gewalt-
tatigen Tuns verinnerlicht hat, wird weniger
seelisch erkranken als ein menschlicher
Automat der militarischen Befehlsaus-
libung. Zweitens ist die volle soziale Ein-
bindung des Soldaten in seine Truppe
(gute Kameradschaft) ebenso wichtig fur
die psychische Gesundheit eines Solda-
ten. Aber das kennt man alles schon lan-
ger ... Neu hingegen ist, dass jeder Soldat,
der an einem Checkpoint Dienst tut, ver-
antwortungsbewusster sein muss als jeder
seiner Vorgénger in der jahrtausendealten
Geschichte der Kriege. Die klassischen
Befehle erreichen die Truppe léangst nicht
mehr immer zeit- und sachgerecht. Nahert
sich ein Fahrzeug einem Checkpoint,
reicht die Zeit nicht mehr, Befehle von
hochster Stufe einzufordern ... Die ver-
schiedenen ethischen Konzepte, wann
Uberhaupt ein Krieg gerechtfertigt sein
kann, wurden ebenso intensiv behandelt
wie verbindliche Antworten ausblieben. £

——

Immer auf dem neuesten Stand mit dem
SCHWEIZER SOLDAT
denn Monat fiir Monat erfahren Sie:

und im Ausland

Spezialberichte (iber Frauen in der Armee
Aktuelle Reportagen zum Armeesport
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. und das alles fiir nur sFr. 60.50 im Jahr.

v' alles Wissenswerte (iber das aktuelle militirische Geschehen in der Schweiz

interessante Beitrage (iber militdrpolitische Entwicklungen
engagierte Kommentare und mutige Stellungnahmen
fundierte Hintergriinde zu historischen Ereignissen

Terminkalender zu Veranstaltungen und ausserdienstlichen Anldssen

Dgzu offerieren wir unseren Abonnentinnen und Abonnenten die international
gliltige VISA-Kreditkarte mit 25% erméssigter Jahresgebiihr.

Alles gute Griinde, um den SCHWEIZER SOLDAT zu testen!
Wir freuen uns, auch Sie zum Kreis unserer engagierten Leser zahlen zu diirfen.

Aktuell, informativ, am Puls des Geschehens ...

Der SCHWEIZER SOLDAT

eine der fithrenden Militarzeitschriften der Schweiz

Kartenantrag.
Name/Vorname:

Bestellcoupon

O Ich mochte den SCHWEIZER SOLDAT wahrend 3 Monaten
gratis kennen lernen.

Q Ich méchte den SCHWEIZER SOLDAT gleich abonnieren, die
ersten 3 Monate sind gratis.

QO Ich moéchte zusétzlich zum Abonnement die VISA-Kreditkarte
mit 25% ermassigter Jahresgeblhr. Bitte senden Sie mir einen

Strasse:

Ort:

Militarische Funktion:

Datum/Unterschrift:

Bitte ausschneiden und einsenden an:

Schweizer Soldat
Postfach 3944
6002 Luzern

SCHWEIZER SOLDAT 1/04



	Kriegsvölkerrecht - stets verletzt und doch lebendig

